
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/5/25 87/13/0231
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

EStG 1972 §47;

FamLAG 1967 §41;

Rechtssatz

Dienstgeber des Hausbesorgers ist die aus allen Miteigentümern bestehende Miteigentumsgemeinschaft. Dies gilt

auch dann, wenn erst mit einer Minderheit der Miteigentumsanteile Wohnungseigentum verbunden ist.
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